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Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) nimmt die Gelegenheit wahr, zu dem am 23. Juni 2025 
veröffentlichten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über 
Verbraucherkreditverträge Stellung zu nehmen. 

Zusammenfassung 
Wir begrüßen den vorgelegten Gesetzesentwurf ausdrücklich als wichtigen Schritt zur weiteren 
Digitalisierung und besserem Verbraucherschutz. Insbesondere die vorgesehene Abschaffung 
von Schriftformerfordernissen zugunsten moderner, digitaler Wege stellt aus unserer Sicht eine 
zentrale und zukunftsweisende Maßnahme dar. Ebenso begrüßen wir das auch vom 
Bürokratieabbau geprägte Bewusstsein und das damit verfolgte Ziel, Gold-plating in der 
Finanzmarktregulierung generell zu vermeiden (Koalitionsvertrag 2025, Rn. 1560-1564). 
Vor dem Hintergrund der angekündigten Evaluierung der Dispozinsen durch die 
Bundesregierung möchten wir betonen, dass ein regulatorischer Zinsdeckel einen Eingriff in die 
marktwirtschaftliche Preisbildung darstellen würde. Eine solche Maßnahme birgt das Risiko 
einer Preisangleichung nach oben und würde den funktionierenden Wettbewerb im Kreditmarkt 
schwächen. Stattdessen sollte die Vielfalt der Konditionen als Ausdruck gesunden Wettbewerbs 
erhalten bleiben.  
Die DK sieht insgesamt bei einigen zentralen Punkten Nachbesserungsbedarf. Vor allem 
benötigt die Kreditwirtschaft eine gesetzliche Regelung zur rechtssicheren und praxistauglichen 
Anpassung von auf Dauer angelegten Bankverträgen (näher zum AGB-Änderungsmechanismus 
unter Punkt 2). 
Darüber hinaus möchten wir auf einige weitere Punkte hinweisen, bei denen wir noch 
Anpassungsbedarf sehen, um die angestrebten Ziele noch wirksamer und praxisnäher 
umzusetzen. 

• Das Widerrufsrecht muss ohne überzogene Anforderungen an die Widerrufsinformation
erlöschen. Hierzu sollte es in der Gesetzesbegründung zu § 356b Abs. 2 S. 5 BGB-neu
selbst schon eine Klarstellung geben. Zudem ist ein Verzicht auf das
Widerrufsinformationsmuster des Art. 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7
EGBGB und der Gesetzlichkeitsfiktion für die Kreditwirtschaft unzumutbar.

• Das nunmehr gestrichene Schriftformerfordernis in § 492 Abs. 1 BGB-neu sollte
insbesondere für Altverträge und deren Änderungen sowie auch für Immobiliar-
Verbraucherdarlehen gelten.

• Zum Kopplungsverbot in § 492b Abs. 1a BGB-neu sollte es eine Konkretisierung in der
Gesetzesbegründung geben, dass das Depot ein wesentlicher Bestandteil des auf einem
laufenden Konto bereitgestellten Wertpapierkredites ist und die etwaige Eröffnung eines
Depots erforderlich macht.

• Die vorgesehene Kreditwürdigkeitsprüfung vor der Vereinbarung eines Entgelts für die
geduldete Überziehung in § 505 Abs. 4 S. 2 BGB-neu würde den praktischen Nutzen
dieser Kreditform, die vor allem auch von ihrer Bürokratielosigkeit lebt, zu Lasten des
Verbrauchers erschweren. Hier sollte von der möglichen Ausnahme der EU-Richtlinie
Gebrauch gemacht werden.

• Das Diskriminierungsverbot in Art. 247a § 3 Abs. 1 EGBGB-neu sollte konkretisiert
werden, damit es praktisch nicht zu einem Kontrahierungszwang kommt.
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• Die absolute Wartefrist nach § 7a Abs. 5 VVG für Restschuldversicherungen als
zulässige Bündelungsgeschäfte zu einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag sollte
vor dem Hintergrund von Art. 14 Abs. 3 und 5 EU-Verbraucherkreditrichtlinie
2023/2225 gestrichen oder jedenfalls in der Form ausgestaltet werden, dass dem
Verbraucher der Abschluss einer Restschuldversicherung auf seinen Wunsch ohne
Einhaltung einer Cooling-off Periode von maximal drei Tagen möglich sein muss.

Im Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen: 
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1. Kein Gold-plating

Die schwarz-rote Regierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag aus 2025 dafür stark gemacht, 
auf das Gold-plating im Rahmen der Finanzmarktregulierung uneingeschränkt verzichten zu 
wollen, um den Finanzplatz Deutschland sowie gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit Europas 
zu stärken und den europäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu vollenden 
(Koalitionsvertrag 2025, Rz. 1559-1564). Diesem Ziel wird der Referentenentwurf durch 
folgende Maßnahmen nicht gerecht: 

• Der Referentenentwurf hält entgegen der Verbraucherkreditrichtlinie 2023 (konkret Art. 2
Abs. 2 lit. c, Abs. 3) daran fest, die europäischen Verbraucherkreditvorschriften oberhalb
eines Betrags von 100.000 Euro anzuwenden, auch wenn das Darlehen nicht der
Finanzierung einer Renovierung einer Wohnimmobilie dient. Dies ist Gold-plating in der
Finanzmarktregulierung par exellence und vor dem Hintergrund des eigens gesetzten
Ziels aufzugeben, um auch Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Mitgliedsstaaten zu
beseitigen. Dies läuft einem einheitlichen Binnenmarkt zuwider. Wenn die Darlehenshöhe
100.000 Euro überschreitet, würden Kunden deutscher Banken, die ihren Wohnsitz im
EU-Ausland haben, in Deutschland wie Verbraucher zu behandeln sein, während sie in
dem Land ihres ständigen Wohnsitzes aus dem Anwendungsbereich fallen. Der der Höhe
nach unbeschränkte Anwendungsbereich führt in Deutschland in der Praxis zu
ungewöhnlichen Anwendungsfällen und führt bei Kunden zu Nachfragen.

• Der Referentenentwurf hält auf Seite 114 f. zwar fest, dass die Regelung in § 501 BGB
praktisch leerlaufe, da mit Blick auf die Rechtsprechung des BGH zu den unzulässigen
Bearbeitungsentgelten bei Verbraucherdarlehensverträgen keine Kosten anfielen.
Dennoch soll auch in Ansehung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 2014/17/EU an dem
Wortlaut der Norm festgehalten werden, ohne dass dieser in Bezug auf das Merkmal
„Kosten“ ein Anwendungsbereich zukomme. Dies ist normativ zu korrigieren. Es kann
nicht angehen, dass hier nur aus bürokratischem Nutzen heraus Normen angepasst
werden, ohne dass dies einen Einfluss auf die Praxis hat. Vielmehr ist der Norm ein
praktischer Anwendungsbereich zu garantieren, auch und gerade um einen einheitlichen
Binnenmarkt zu ermöglichen.
Konsequenterweise ist dann auch § 491a BGB anzupassen, da die von der
Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225/EU vorausgesetzte Rechtslage keinen Grundsatz
kennt, dass die Erfüllung eigener gesetzlicher Verpflichtungen auch ohne ausdrückliche
Regelung kostenlos erfolgen muss (entgegen S. 102 des RefE).

• Von der Ausnahme nach Art. 2 Abs. 5 der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225
wurde kein Gebrauch gemacht, obwohl die Möglichkeit bestand, Zahlungsaufschübe im
Rahmen von Kreditkarten von der Anwendung der Richtlinie auszunehmen (hierzu siehe
unten Punkt 3 der Stellungnahme).

• Ebenfalls wurde von der Ausnahmemöglichkeit nach Art. 2 Abs. 4 Buchstabe b der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 für die Kreditwürdigkeitsprüfung nach Art. 18 für
geduldete Überziehungen kein Gebrauch gemacht (Näheres hierzu unter Punkt 10).

• Ferner richtlinienüberschießend ist die Regelung des Referentenentwurfs in § 491 Abs. 4
BGB-neu für gerichtliche Vergleiche, der Mindestanforderungen an den Inhalt von
Vergleichen stellt, namentlich den Sollzinssatz, die bei Abschluss des Vertrags in
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Rechnung gestellten Kosten des Darlehens sowie die Voraussetzungen, unter denen der 
Sollzinssatz oder die Kosten angepasst werden können. Art. 2 Abs. 2 lit. f VKR 2023 
erlaubt richtigerweise eine vollumfängliche Ausnahme vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie ohne Mindestinhalt. Selbst anwaltlich vertretenen Parteien ist es kaum möglich, 
konkrete Konditionen sinnvoll in einem Termin zu vereinbaren. Der Vergleichsschluss wird 
durch inhaltliche Anforderungen vielmehr entgegen der Intention des RefE (S. 102) 
erschwert. 

• Zusätzlich werden neue, aus der Verbraucherkreditrichtlinie heraus gebotene,
Erläuterungspflichten richtlinienüberschießend auf Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge erstreckt (§ 491a Abs. 3 S. 2 BGB-neu; S. 103 RefE).

• Der neu geregelte Ausschluss sozialer Netzwerke aus dem Kreis der externen Quellen
wird ohne Berücksichtigung der hohen Bedeutung von Immobiliar-Verbraucherdarlehen
auch für diese Darlehensart richtlinienüberschießend umgesetzt (RefE, S. 124).

• Ohne praktischen Anlass werden überdies bisher nicht umgesetzte Optionen der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie 2014/17/EU umgesetzt, nur weil in der neuen
Verbraucherkreditrichtlinie optionale Bestimmungen so nicht vorhanden sind.
Exemplarisch sind hier bisher ausschließlich dem deutschen Recht unterworfene und von
ihm sanktionierte sog. Warnpflichten nach § 511 Abs. 4 BGB-neu (S. 129 des RefE) zu
nennen.

2. Praxis benötigt dringend einen rechtssicheren und praxistauglichen AGB-
Änderungsmechanismus

Die Deutsche Kreditwirtschaft betont die Notwendigkeit, die durch das BGH-Urteil vom 27. April 
2021 zum AGB-Änderungsmechanismus entstandene und bis heute fortdauernde 
Rechtsunsicherheit durch eine geeignete Gesetzesanpassung schnellstmöglich zu beseitigen. 
Die gegenwärtige Situation hat unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwand zur Folge und ist 
verbraucherunfreundlich. Bereits in der letzten Legislaturperiode bestand überwiegend Einigkeit 
darüber, dass die Praxis eine massengeschäftstaugliche Gesetzeslösung zum AGB-
Änderungsmechanismus benötigt. Der Handlungsbedarf zeigte sich nicht nur in der auf Antrag 
der CDU/CSU durchgeführten öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestags am 29. März 2023. Diese Initiative befürworteten auch die Finanzpolitiker der 
letzten Koalition in ihrer Protokollnotiz zum ersten Zukunftsfinanzierungsgesetz (Seite 106 der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zur Bundestagsdrucksache 20/9363 vom 15. 
November 2023) und der Bundesrat in seinen Stellungnahmen vom 29. September 2023 zum 
ersten Zukunftsfinanzierungsgesetz (Drucksache 362/23, Seite 5) und vom 26. April 2024 zum 
Bürokratieentlastungsgesetz IV (BR-Drs. 129/24, Seite 28). Zudem bejaht auch die 
Rechtswissenschaft einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf, was der wissenschaftliche 
Appell von 30 Professorinnen und Professoren eindrucksvoll belegt (veröffentlicht in ZIP 2023, 
Heft 13, Seite 684). 

Die Deutsche Kreditwirtschaft fordert eine praxisorientierte Lösung. Das Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge böte einen geeigneten 
Anknüpfungspunkt und die Chance zur kurzfristigen Umsetzung. Gebraucht wird ein 
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praxisgerechter AGB-Änderungsmechanismus in vielen Fällen. Mit Blick auf mögliche 
Auswirkungen des Art. 47 Abs. 3 (= Art 229 § […] Abs. 2 EGBGB-neu) auf Bestandsverträge 
gilt dies auch in diesem Kontext. Insbesondere wird mit Rücksicht auf monatliche 
Informationspflichten nach § 504 Abs. 1 S. 1 BGB-neu zu prüfen sein, ob nicht selten 
praktizierte Rechnungsabschlüsse pro Quartal aufrechterhalten werden können oder vor dem 
Hintergrund dieser künftigen Rechtslage nicht eine monatliche Rechnungsperiode mit 
Verbraucher-Kunden zu vereinbaren ist. Dieses mögliche Beispiel eines Änderungsbedarfs 
illustriert, dass die Kreditwirtschaft auch für derartige Anpassungen von Bestandsverträgen 
eine praktische Handhabung benötigt. 
 

3. Widerrufsrecht und Widerrufsmuster 

a. Widerrufsfrist nach § 356b Abs. 2 S. 5 BGB-neu 

Die DK begrüßt die Klarstellung in der Gesetzesbegründung, S. 99, dass das Widerrufsrecht in 
jedem Fall nach 12 Monaten und 14 Tagen nach Abschluss des Vertrages ablaufen soll. Um 
dieses Ziel effektiv umzusetzen, darf ein Auslaufen der Widerrufsfrist nach § 356 b BGB-neu 
lediglich davon abhängig sein, dass der Kunde die Information über sein Widerrufsrecht 
erhalten hat und nicht, dass diese Information in jeder Hinsicht korrekt ist. Dies wird leider 
durch die Formulierung auf S. 77 zum „Wesentlichen Inhalt des Entwurfs“ nahegelegt durch die 
Formulierung: 
 
Das Widerrufsrecht des Darlehensnehmers erlischt nunmehr gemäß § 356b Absatz 2 Satz 5 
BGB-neu spätestens nach einem Jahr und 14 Tagen, sofern eine rechtskonforme Information 
über das Widerrufsrecht durch den Darlehensgeber erfolgt ist.  
 
So könnte über etwaige Geltendmachung kleinster formaler Fehler das Ziel der Richtlinie, 
Rechtssicherheit zu schaffen und daher das Widerrufsrecht erlöschen zu lassen, ausgehebelt 
werden. In der Konsequenz sollte die Bestimmung eher dahingehend zu verstehen sein, dass 
die Widerrufsfrist nur bei gänzlichem Fehlen einer Widerrufsinformation einem absoluten 
Erlöschen der Widerrufsfrist entgegensteht. Anders darf es nur sein, wenn die Widerrufs-
information derart mangelbehaftet ist, dass sie die wesentlichen Inhalte nach Art 247 § 6 Abs. 
2 EGBGB nicht enthält und somit einer gänzlich fehlenden Widerrufsinformation gleichzusetzen 
ist. Andernfalls kann der gesetzgeberische Wille, die Rechtssicherheit erhöhen zu wollen, nicht 
erreicht werden. Hier sollte es schon im Wortlaut des § 356b Abs. 2 S. 5 BGB-neu eine 
entsprechende Klarstellung geben, beziehungsweise unter Streichung des neu hinzugefügten 
Satzes 5 sollte § 356b Abs. 2 S. 4 mit der Streichung des Wortes „Immobiliar-“ wie folgt 
angepasst werden:  
 
In den Fällen der Sätze 1 und 2 beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Das Widerrufsrecht bei 
einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag erlischt spätestens zwölf Monate und 14 Tage 
nach dem Vertragsschluss oder nach dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt, wenn dieser nach 
dem Vertragsschluss liegt. 
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Zumindest sollte die Gesetzesbegründung hervorheben, dass eine Information über die in Art 
247 § 6 Abs. 2 EGBGB genannten wesentlichen Inhalte zum Widerrufsrecht ausreichend ist, da 
das Problem der „ewigen Widerrufsmöglichkeit“ anderenfalls nicht in dem vom Richtliniengeber 
und dem deutschen Gesetzgeber selbst gewünschten Umfang entschärft werden kann. Eine 
ähnliche Umsetzung, wie sie auch im Rahmen des Diskussionsentwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Verbrauchervertrags- und des Versicherungsvertragsrechts, mit dem die 
Richtlinie (EU) 2023/2673 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 
2023 zur Änderung der Richtlinie 2011/83/EG in Bezug auf im Fernabsatz geschlossene 
Finanzdienstleistungsverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/65/EG gefordert wird, 
sollte hier angestrebt werden. 
  

b. Gesetzlichkeitsfiktion und Widerrufsinformationsmuster nach Art. 247 § 6 
Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7 EGBGB 

Eine Streichung von Gesetzlichkeitsfiktion und gesetzlich fundierter 
Widerrufsinformationsmuster sind angesichts der historischen Erfahrungen für die 
Kreditwirtschaft unzumutbar. Diese Muster haben spätestens seit ihrer Einführung auf 
gesetzlicher Ebene Masseverfahren in Form von Streitigkeiten um jeden Punkt und jedes 
Komma erledigt. Das Wiederaufleben dieses Szenarios hat keinen Mehrwert für den 
Verbraucherschutz oder die Verbraucher als Kollektiv und beschenkt allenfalls eine zunehmend 
auf die Bewältigung von Masseverfahren ausgerichtete Anwaltschaft auf Kosten der 
Kreditwirtschaft und der durch die Bundesländer finanzierten Justiz. Auch die Sorge vor der 
Staatshaftung nach der Entscheidung des EuGH (Große Kammer) Urteil vom 21.12.2023 – C-
38/21, C-47/21, C-232/21 (VK/BMW Bank GmbH ua) rechtfertigt die Streichung von 
Gesetzlichkeitsfiktion und gesetzlichen Mustern nicht. Die Mehrbelastung der Kreditwirtschaft 
durch die Bewältigung neuer Masseverfahren und ständiger Überwachung sowie etwaiger 
Anpassung der Widerrufsinformationsmuster an neuere Entscheidungen nach den Grundsätzen 
der anwaltlichen Vorsicht steht in keinem Verhältnis. Der Gesetzgeber ist vielmehr gehalten, 
Rechtsicherheit für die Institute zu schaffen. Dies nicht tun zu können, weil die Rechtsprechung 
des EuGH nicht einmal für den deutschen Gesetzgeber - und damit erst recht nicht für die 
Kreditwirtschaft - zu antizipieren sei (so S. 150 des RefE), sollte nicht die Lösung sein. Etwaige 
Bedenken gegen die Muster oder Sorgen vor einer staatlichen Haftung wegen der Muster sind 
beim EU-Richtliniengeber zu adressieren. Die Bundesrepublik Deutschland hat als größte 
Wirtschaftsmacht innerhalb der Europäischen Union auch hinreichend Gewicht, solche 
Regelungen, sei es nur in Gestalt einer Ermächtigungsgrundlage, „nachzuverhandeln“. Es ist 
insofern auch zu beachten, dass eine funktions- und leistungsfähige Justiz ein zu beachtendes 
Gut im Sinne von Art 20 Abs. 3 GG darstellt. Dieses Gut wird ohne sachlichen Grund 
beeinträchtigt, wenn der Gesetzgeber (erneut) die Justiz und ihre begrenzten Ressourcen mit 
formalen Rechtsstreitigkeiten zu Widerrufsinformationen in Anspruch nimmt. 
Jedenfalls für eine Streichung des derzeit im deutschen Recht vorhandenen gesetzlichen 
Widerrufsinformationsmusters des Art. 247 § 6 Absatz 2 und § 12 Absatz 1, Anlage 7 EGBGB 
besteht keine Notwendigkeit. Ein solches Erfordernis ergibt sich insbesondere weder aus den 
EU-rechtlichen Vorgaben der in das deutsche Recht umzusetzenden Richtlinie noch aus der 
Rechtsprechung des EuGH. Ein Streichen des gesetzlichen Musters würde nicht nur den 
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Kreditinstituten die bisher bestehende Grundlage für die Konzeption gesetzeskonformer 
Widerrufsinformationen entziehen. Aufgrund der mit der Streichung verbundenen 
Rechtsunsicherheit und der Vielzahl der zu erwartenden gerichtlichen Auseinandersetzungen 
würde die Streichung auch eine erhebliche Mehrbelastung der Justiz mit sich bringen. Die 
bisherigen gesetzlichen Regelungen müssen daher aufrechterhalten werden. 

An dieser Stelle begrüßen wir es ausdrücklich, dass der deutsche Gesetzgeber den gesetzlichen 
Mustertext für Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Anlage 8 beibehält. Dies unterstreicht aber 
zugleich, dass der deutsche Gesetzgeber die Erforderlichkeit gesetzlicher Muster erkennt und 
erkannt hat.  

Aus unserer Sicht ist das auch notwendig für Förderdarlehensverträge mit Verbrauchern, die 
als Fernabsatzverträge oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossen werden, um die 
erforderliche Rechtssicherheit gerade für den Anwendungsbereich dieser staatlich geförderten 
Kredite zu schaffen. Unseres Erachtens sollte daher ein gesetzlicher Mustertext für die 
Belehrung zum Widerrufsrecht in diesen Fällen geschaffen werden.  
Insoweit wird ergänzend auf die weitere Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zur 
Umsetzung der geänderten EU-Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU (Referentenentwurf für 
ein Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie (EU) 2023/2673) in das deutsche Recht 
verwiesen, die bis zum 1. August 2025 abzugeben ist. 

4. Zahlungsaufschübe für Kreditkarten vom Anwendungsbereich des § 491 Abs. 2
BGB-neu ausnehmen

Nach Art. 2 Abs. 5 der Richtlinie besteht, die Möglichkeit, Kreditkarten mit Zahlungsaufschub 
von der Anwendung der Richtlinie auszunehmen. Von dieser Möglichkeit sollte Gebrauch 
gemacht werden. Die Kreditkarte ist überwiegend ein Zahlungsinstrument, welches im Ausland 
(insbesondere außerhalb Europas) als bevorzugtes und teilweise einziges bargeldloses 
Zahlungsmittel genutzt wird und auch im Inland bargeldlose Zahlungen ermöglicht. Die 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 hebt selbst in Erwägungsgrund 18 die Vorteile bestimmter 
Formen von Kreditkarten hervor, indem sie darauf verweist, dass derartige Kreditverträge 
„Haushalten helfen können, ihr Budget besser an ein monatliches Einkommen anzupassen.“ 
Das gilt insbesondere für die im Markt befindlichen Kreditkartenformen mit monatlichem 
Ausgleich der angesammelten Kreditkartenumsätze. Zudem prüfen Kreditinstitute vor Vergabe 
einer Kreditkarte, ob der Kunde die für eine Kreditkarte erforderliche Bonität hat. Durch die in 
Art. 2 Abs. 5 VKR 2023 enthaltene Anforderung, dass nur „Debitkarten mit Zahlungsaufschub“ 
privilegiert werden können, bei denen lediglich „geringe Gebühren für die Erbringung der 
Zahlungsdienstleistung“ anfallen, ist zudem sichergestellt, dass teure und damit für 
Verbraucher eventuell nachteilige Lösungen nicht vom Anwendungsbereich des 
Verbraucherkreditrechts befreit wären.  
Die nunmehr vorgesehenen Vorschriften im Umsetzungsentwurf verkomplizieren die 
Zahlungsabwicklung über Kreditkarten unnötig und führen zu sehr viel mehr Bürokratie. 
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5. Entgeltlichkeit der Allgemein-Verbraucherdarlehen 

Mit der Streichung des Wortes „entgeltlich“ in § 491 Abs. 2 BGB-neu wird zum Ausdruck 
gebracht, dass unentgeltliche Darlehen zu null Prozent (oder Negativzins) Allgemein-
Verbraucherdarlehen sein sollen. Vor dem Hintergrund des Wesens eines Geld-Darlehens 
(Kapitalüberlassung auf Zeit gegen Entgelt = Zins) erscheint es sinnvoll, ausdrücklich 
festzuschreiben, dass Verbraucherdarlehen entgeltlich oder unentgeltlich (zinslos oder 
„Negativzins“) sein können. 
 

6. Förderdarlehensbegriff, § 491 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BGB-neu 

Der Allgemein-Förderdarlehensbegriff (= nicht grundpfandrechtlich besicherte Darlehen an 
Verbraucher) in § 491 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BGB-neu ist zu eng und dürfte vor diesem Hintergrund 
richtlinienwidrig sein. Der Begriff des Allgemein-Förderdarlehens in der Richtlinie 
2023/2225/EU ist weiter als der der Richtlinie 2008/48/EG: 
 

Art. 2 Abs. 2 lit k) Verbraucherkreditrichtlinie 2008/48/EG bestimmt als Förderdarlehen: 
Kreditverträge, die Darlehen zum Gegenstand haben, die einem begrenzten 
Kundenkreis im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen im Gemeinwohlinteresse gewährt 
werden, sei es zu einem niedrigeren als dem marktüblichen Zinssatz oder zinslos oder 
zu anderen, für den Verbraucher günstigeren als den marktüblichen Bedingungen und 
zu Zinssätzen, die nicht über den marktüblichen Zinssätzen liegen. 

 
Demgegenüber heißt es in Art. 2 Abs. 2 lit. k) Verbraucherkreditrichtlinie 
2023/2225/EU: Kreditverträge, die Darlehen zum Gegenstand haben, die einem 
begrenzten Kundenkreis im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen im 
Gemeinwohlinteresse gewährt werden, sei es zu einem niedrigeren als dem 
marktüblichen Sollzinssatz oder zinslos oder zu anderen, für den Verbraucher 
günstigeren als den marktüblichen Bedingungen; 

 
Mithin fehlt der letzte, mit „und“ verknüpfte Satz in der dritten Variante (= „und zu Zinssätzen, 
die nicht über den marktüblichen Zinssätzen liegen“). Folglich sind Allgemein-Förderdarlehen 
nicht daran gebunden, dass „höchstens der marktübliche Sollzinssatz“ vereinbart wird, wie es 
aktuell in Fassung des § 491 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 BGB-neu heißt. Vielmehr unterfällt dem 
Förderdarlehensbegriff eine breitere Anzahl vertraglicher Fallgestaltungen. 
 
Ergänzend ist anzumerken, dass die Formulierung „Aufgrund von Rechtsvorschriften im 
öffentlichen Interesse“ beibehalten werden muss, da die Formulierung „Rahmen gesetzlicher 
Bestimmungen im Gemeinwohlinteresse“ weit ausgelegt werden muss und auch 
untergesetzliche Regelungen (bspw. Verwaltungsvorschriften) mit umfasst.  
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7. Vertragsschluss und Wirksamkeit nach § 492 BGB-neu 

Die DK erkennt das Ziel des BMJV an, das Schriftformerfordernis für Verbraucherkredite in      
§ 492 Abs. 1 BGB-neu abzuschaffen. Dies wird zur Vermeidung von Hürden beim 
Vertragsschluss, unnötiger Bürokratie ausdrücklich begrüßt. Jedoch muss der Weg konsequent 
zu Ende gegangen werden. Daher ist eine Klarstellung in den Übergangsbestimmungen von 
Art. 229 EGBGB geboten, dass ebenfalls Bestandsverträge in der neuen Textform geändert 
werden können. Gegenwärtig können Bestandsverträge nur im Wege der Schriftform geändert 
werden (BGH, NJW 2006, 681 Rn. 11; OLG Brandenburg, BeckRS 2024, 28468 Rn. 18; 
MüKo/BGB/Weber, 9. Auflage 2023, Rn. 12). Ohne eine wie hier geforderte 
Übergangsvorschrift wären Darlehensgeber andernfalls gezwungen, Vertragsanpassungen für 
Bestands- und Neuverträge, etwa infolge gesetzlicher Änderungen, unter Beachtung 
unterschiedlicher Formvorschriften vorzunehmen. 
Zudem erschließt sich nicht, warum das Schriftformerfordernis bei Immobiliar-
Verbraucherdarlehen explizit beibehalten wird. Die Flexibilität der Verbraucher in einer 
zunehmend digitalisierten Welt kann so nicht vollständig gewährleistet werden. Mit Blick auf 
einen einheitlichen Binnenmarkt, bringt dies Wettbewerbsverzerrungen gegenüber anderen 
Mitgliedstaaten, wenn einzelne Mitgliedstaaten entgegen der wachsenden Digitalisierung 
weiterhin Formerfordernisse aufstellen. Dies gilt umso mehr, als solche Formerfordernisse den 
Ausdruck der Vertragsunterlagen erfordern und folglich eine Menge Papier entgegen dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit und wider Umweltgesichtspunkten produziert wird. Darüber 
hinaus ist der Verbraucher, genauso wie bei Allgemein-Verbraucherdarlehen auch, vor 
Übereilung ausreichend durch das Widerrufsrecht geschützt. 
Zumindest sollte ein erster Schritt in Richtung der Abschaffung der Schriftform bei Immobiliar- 
Verbraucherdarlehen getan werden. Konsequenterweise sollten Vertragsänderungen sowie auf 
der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen erfolgende Konditionenänderung vom 
Schriftformerfordernis befreit werden. Dies würde auch Darlehensnehmern den ohnehin 
erwarteten Abschluss von Folgevereinbarungen über den Sollzinssatz für den nächsten 
Zinsabschnitt, wie bei unechten Abschnittsfinanzierungen, erleichtern. Jedenfalls sollte die hier 
bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt werden (BGH, NJW 2006, 681 Rn. 11; OLG 
Brandenburg, BeckRS 2024, 28468 Rn. 18; MüKo/BGB/Weber, 9. Auflage 2023, Rn. 12). 
 
Darüber hinaus sollte in § 492 Abs. 1 S. 2 BGB-neu klargestellt werden, dass eine 
Annahmeerklärung des Darlehensgebers zum Darlehensvertrag selbst nicht noch einmal alle 
Pflichtangaben enthalten muss, da der Darlehensnehmer sonst zwei Mal dieselben 
Informationen erhält: einmal in Form der Annahmeerklärung des Darlehensgebers und einmal 
in Form des von ihm unterzeichneten Darlehensvertrags oder seines Darlehensantrags. Es 
sollte bei getrennter Abgabe der Vertragserklärungen (§ 492 Abs. 1 Satz 2 BGB) reichen, wenn 
sich aus der Vertragserklärung des Darlehensgebers unzweifelhaft ergibt, dass er den vom 
Darlehensnehmer gestellten Darlehensantrag (mit allen Pflichtangaben) annimmt, ohne den 
Vertragsantrag in der Annahmeerklärung des Darlehensgebers wortwörtlich wiederholen zu 
müssen. Die Pflicht des Darlehensgebers nach § 492 Abs. 2 BGB, dem Darlehensnehmer nach 
Abschluss des Darlehensvertrags, eine Abschrift (auch auf digitalem Weg) zur Verfügung zu 
stellen, soll damit nicht entfallen. Eine Klarstellung, dass es sich bei der Abschrift des 
Darlehensvertrags auch um eine pdf-Datei oder ein anderes digitales Format handeln kann, 
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wäre angesichts des nun möglichen Abschlusses in Textform zu begrüßen und würde 
Rechtsunsicherheiten von vornherein vermeiden.  
Ausdrücklich sollte jedoch auf die Zusendung einer Abschrift des Darlehensvertrags verzichtet 
werden, sofern der Darlehensgeber ein Vertragsangebot unterbreitet hat, welches der 
Darlehensnehmer annimmt. In diesem Fall hat der Darlehensnehmer bereits den vollständigen 
Vertragstext erhalten und es wäre eine redundante Information, wenn ihm nun das vom ihm 
unterzeichnete Vertragsexemplar noch einmal (erneut und inhaltsgleich) übermittelt wird. 
 
Zu § 492 Abs. 1a BGB-neu sollte in der Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass hiermit 
insbesondere der Anwendungsfall des Abschlusses von Allgemein-Verbraucherdarlehen über 
online Antragsstrecken gemeint ist.  
 
§ 492 Abs. 5 BGB-neu regelt, dass die zusätzlichen Erklärungen des Darlehensgebers auf 
Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger nach Wahl des Verbrauchers zu erfolgen 
haben. Unklar bleibt hierbei, was mit Bestandsverträgen ist, die von der Übergangsregelung in 
Art. 229 EGBGB-neu erfasst werden (insb. unbefristete Dispositionskredite). Müssen alle 
Kunden noch einmal abgefragt werden zum dauerhaften Datenträger?  Darüber hinaus ist es 
praktisch schlichtweg nicht möglich, dem Verbraucher für jeden Vertrag erneut die Wahl zu 
belassen oder sogar innerhalb eines Vertragsverhältnisses dem Verbraucher zu gestatten, für 
die einzelnen vom Darlehensgeber abzugebenden Erklärungen unterschiedliche dauerhafte 
Datenträger vorzugeben (wie dies in der Gesetzesbegründung zu Art. 247 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 
18 EGBGB-neu anklingt). So könnte er für verschiedene Darlehensverträge auch verschiedene 
dauerhafte Datenträger und für verschiedene Informationen, die der Darlehensgeber aufgrund 
des Darlehensvertrags schuldet, verschiedene Datenträger wählen. Damit geht der 
Gesetzesentwurf über das in der Richtlinie verankerte Wahlrecht des Verbrauchers hinaus.  
 
Dies könnte auch konträr zu anderen Vereinbarungen sein: wählt der Verbraucher für die 
Informationen zu einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit die Papierform, während ihm 
aufgrund gesonderter Vereinbarung die Kontoauszüge zum laufenden Konto (mit denen der 
Darlehensgeber gleichzeitig seine Informationspflichten zur Überziehungsmöglichkeit erfüllt) im 
elektronischen Postfach bereitgestellt werden, stellt sich für den Darlehensgeber die Frage, 
welche Vereinbarung die ausschlaggebende zur Erfüllung seiner gesetzlichen 
Informationspflichten ist. Im Zweifel müsste der Darlehensgeber die Kontoauszüge einerseits 
ins elektronische Postfach einstellen und andererseits papierhaft auf dem Postweg. Angesichts 
der Vielzahl der geschuldeten Informationen und der Komplexität, die damit verbunden ist, 
lässt sich dies praktisch aufgrund des hohen Aufwandes nicht darstellen. Vielmehr sollte im 
Gesetz klargestellt werden, dass der Verbraucher einen dauerhaften Datenträger für alle 
Geschäftsvorfälle einheitlich wählt und die Institute insofern für die gesamte Kundenbeziehung 
einen entsprechenden Kommunikationsweg – bis auf Widerruf - hinterlegen können.  
 
Aus Erwägungsgrund 34 und aus der Gesetzesbegründung zu Art 247 § 6 Abs. 1 Nr. 18 EGBGB 
ergibt sich, dass bei der Gängigkeit des dauerhaften Datenträgers auch das Geschäftsmodell 
des Darlehensgebers Berücksichtigung finden soll. So ist von einem Darlehensgeber, der kein 
Online-Banking anbietet, nicht zu erwarten, dass er ein digitales Postfach als dauerhaften 
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Datenträger einrichtet. Umgekehrt sollte diese Überlegung aber auch insoweit Berücksichtigung 
finden, dass es folgerichtig von Online-Banken nicht erwartet werden kann, dass sie dem 
Verbraucher etwaige Informationen papierhaft zusenden müssen. Die Beschränkung auf 
digitale Kommunikationswege sollte in diesen Fällen möglich sein. Das gleiche sollte auch dann 
gelten, wenn ein Darlehensgeber neben dem Filial- / Präsenzgeschäft auch Online-Banking 
anbietet und der Verbraucher den Vertragsabschluss über den Online-Vertriebskanal sucht. 
  

8. Wucherähnliches Geschäft und Nichtigkeit von „Sicherungsgeschäften“, § 492 
Abs. 9 BGB-neu 

Gem. § 492 Abs. 9 S. 3 BGB-neu sollen künftig auch richtlinienüberschießend unter 
Durchbrechung des Abstraktionsprinzips die zur Besicherung eines nach Satz 1 nichtigen 
Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrages abgeschlossenen „Sicherungsgeschäfte“ ebenfalls 
nichtig sein. Die Regelung ist zu streichen. Wie der Entwurf selbst hervorhebt (S. 108 des 
RefE), ist ein Verbraucher über §§ 812, 821 BGB ausreichend geschützt. Die gesetzlich 
angeordnete Nichtigkeit des Sicherungsgeschäfts – ein ohnehin rechtlich nicht eindeutiger 
Begriff – berücksichtigt nicht, dass Sicherungsverträge nicht nur mit engem, sondern eben 
auch mit weitem Sicherungszweck geschlossen werden können. Zudem können 
Sicherungszwecke auch nachträglich erweitert werden. Ausgehend davon sollte auf eine 
zusätzliche, die Rechtslage verkomplizierende Regelung verzichtet werden.  
 
Um eine realistische Bewertung des Marktes zu haben, müsste die Bundesbank ggf. die 
Methode ihrer Durchschnittswertberechnung überprüfen und ggf. anpassen. Insbesondere 
sollte die Bundesbank darauf achten, dass bestimmte absatzfördernde 0% Finanzierungen oder 
sonstige querfinanzierte, günstige Kredite die Durchschnittswerte nicht zu sehr verwässern, um 
eine realistische Bewertung des Marktes gem. § 492 Abs. 9 S.1 BGB-neu zu erhalten. Das gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein subjektiver Tatbestand für die Norm ausdrücklich 
nicht erforderlich sein soll (RefE S.108). 
 

9. Wertpapierkredite - keine Kopplungsgeschäfte nach § 492b Abs. 1a BGB-neu 

Das Problem bei der Vergabe von Wertpapierkrediten wurde in der Gesetzesbegründung nicht 
gelöst bzw. berücksichtigt.  
Ein Wertpapierkredit – auch als Lombard- oder Effektenkredit bezeichnet – ist eine durch im 
Depot befindliche Wertpapiere besicherte Kreditform. Diese ermöglicht es Anlegerinnen und 
Anlegern, liquide Mittel zu erhalten, ohne ihre bestehenden Kapitalanlagen veräußern zu 
müssen. Die Höhe des zur Verfügung stehenden Kreditrahmens bzw. dessen tatsächliche 
Ausnutzbarkeit bemisst sich nach dem aktuellen Marktwert oder dem Beleihungswert sowie der 
Art und Qualität der im Depot gehaltenen Wertpapiere. Insoweit ist es von Bedeutung, dass die 
Kreditlinie und das damit notwendiger Weise verbundene Depot bei demselben Kreditinstitut 
unterhalten werden, weil es zum einen dem Darlehensnehmer ermöglicht, die Höhe des zur 
Verfügung stehenden Kreditrahmens zu bestimmen und ggf. durch entsprechende 
Wertpapiergeschäfte (Kauf- oder Verkauf von Wertpapieren) zu beeinflussen. Zum anderen 
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haben die Darlehensgeber nur dann die Möglichkeit, den Markt- bzw. Beleihungswert der in 
dem Depot verbuchten Wertpapiere taggenau zu überwachen, wenn das Depot im selben Haus 
geführt wird. Die Überwachung ist notwendig, da sich die Höhe der möglichen 
Kreditinanspruchnahme nach dem Gesamtwert der im Depot verbuchten Wertpapiere richtet. 
Die im Depot verbuchten Wertpapiere werden an das kreditgewährende Institut verpfändet. 
Trotz dieses Pfandrechts wird dem Darlehensnehmer in der Regel die Möglichkeit eingeräumt, 
in Abstimmung mit dem Darlehensgeber über die Wertpapiere zu verfügen, um auf diese Weise 
etwaige Kursgewinne zu erzielen und ggf. -verluste zu vermeiden oder so gering wie möglich 
zu halten. Würden die als Sicherheit dienenden Wertpapiere im Depot bei einem Drittinstitut 
verbucht, müsste das kreditgewährende Institut das depotführende Institut anweisen, keine 
Verfügungen über die Wertpapiere zuzulassen. Dies würde dem Verbraucher die mit einem 
Wertpapierkredit verbundene Flexibilität nehmen.  
 
Die Aufnahme eines Wertpapierkredites wäre für Bestandskunden, die bei ihrem Institut – 
soweit dieses Wertpapierkredite anbietet - bereits ein Wertpapierdepot halten, möglich, denn 
es müsste für die Verbuchung der als Sicherheit dienenden Wertpapiere kein Depot eröffnet 
werden. Für Neukunden wäre diese Kreditform nicht möglich, wenn sich aus der jetzigen 
Formulierung zu den Kopplungs- und Bündelungsgeschäften etwaige Restriktionen für 
Wertpapierkredite ergeben sollten. Verbraucher, die bei ihrem depotführenden Kreditinstitut 
keinen Wertpapierkredit aufnehmen könnten (weil er nicht angeboten wird) oder wollen, wären 
ggf. daran gehindert, bei einem anderen Kreditinstitut unter Übertragung ihres 
Wertpapierdepots einen Wertpapierkredit aufzunehmen. Das wäre eine Ungleichbehandlung der 
Verbraucher, die durch die Richtlinie und deren Umsetzung nicht zu rechtfertigen ist. Auch die 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 möchte Verbrauchern den Zugang zum 
Verbraucherkreditmarkt eröffnen und nicht erschweren. Aus den o.g. genannten Gründen 
ergibt sich, dass ein Wertpapierkredit zwingend die Führung eines Wertpapierdepots bei dem 
kreditgewährenden Kreditinstitut voraussetzt, sodass das Depot ein wesentlicher Bestandteil 
eines Wertpapierkredits darstellt.  
 
Um nicht Gefahr zu laufen, dass Diskussionen darüber entstehen, ob es sich bei einem 
Wertpapierkredit um ein unzulässiges Kopplungsgeschäft handeln könnte, sollte in der 
Gesetzesbegründung klargestellt werden, dass die Eröffnung von Wertpapierdepots auch dann 
erlaubt ist, wenn es gleichzeitig mit der Aufnahme eines Verbraucherkredites erfolgt. Erfolgt 
diese Klarstellung nicht, könnte dies zur Folge haben, dass Kreditinstitute aufgrund des 
bestehenden rechtlichen Risikos nicht mehr bereit sind, Wertpapierkredite anzubieten, was 
gerade im Geschäftsverkehr mit vermögenden Kunden/Verbrauchern einen erheblichen 
Einschnitt für die Kunden bedeuten würde und mit der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
2023/2225 nicht intendiert war.  
 
Zudem sollte § 492b Abs. 2 BGB-alt auch auf die Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge 
anwendbar sein. Ansonsten könnten beispielsweise Renovierungsdarlehen nicht besichert 
werden mit einer Kapital- und/oder Risikolebensversicherung oder anderen 
Versicherungsprodukten. Ebenso wäre es nicht mehr möglich, ein Darlehen unter 
Tilgungsaussetzung gegen Abschluss einer frei am Markt verfügbaren 
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Kapitallebensversicherung oder einer bereits abgeschlossenen, aber noch nicht fälligen 
Kapitallebensversicherung zu gewähren. Für eine solche Einschränkung des 
Finanzierungsangebots gegenüber Verbrauchern besteht kein Grund, im Übrigen entfiele für die 
Kreditinstitute bei Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen eine nach Art 212 Abs. 2 CRR 
grundsätzlich anerkennungsfähige Kreditsicherheit. Eine solche Erweiterung des § 492b Abs. 2 
BGB auf Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge wäre nach Art. 14 Abs. 3 der EU-
Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 zulässig.  
 

10.   Nachsichtsmaßnahmen nach § 497a BGB-neu 

Die neuen Nachsichtsmaßnahmen passen nicht zum Zivilrecht und stehen zudem im 
potenziellen Konflikt mit aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Ein zivilrechtlicher Anspruch ist in 
§ 194 Abs. 1 BGB legaldefiniert. Wenn also laut Gesetzesbegründung auf S. 112 „[…] nunmehr 
auch ein Anspruch des Darlehensnehmers auf etwaige angemessene Nachsicht begründet […]“ 
werden soll, muss der Darlehensnehmer vom Darlehensgeber ein konkretes Tun oder 
Unterlassen verlangen können. Allerdings soll der Darlehensgeber entscheiden können, „ob und 
welche Maßnahmen der Nachsicht ergriffen werden“. Disponiert der Darlehensgeber als 
vermeintlicher Anspruchsgegner über das Ob und Wie eines Anspruchs, fehlt es per 
definitionem an einem Anspruch i.S.v. § 194 BGB. Und dies ist auch richtig.  
 
Gemäß bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben (vgl. BTO 1.3.2 MaRisk - Behandlung von 
Forbearance sowie EBA/GL/2018/06 zum Management notleidender und gestundeter 
Risikopositionen) ist das Ziel von Forbearance-Maßnahmen (Zugeständnisse aufgrund 
finanzieller Schwierigkeiten des Kreditnehmers) ein tragfähiger, nicht notleidender 
Rückzahlungsstatus. Die Bewertung der Tragfähigkeit sowie Entscheidung über die Gewährung 
einer Forbearance-Maßnahme obliegt dem Kreditinstitut. Ein pauschaler, einklagbarer 
zivilrechtlicher Anspruch eines Verbrauchers auf eine Nachsichtsmaßnahme kann insofern nicht 
bestehen. 
 
Vorstehendes berücksichtigend ist es allenfalls denkbar, dass ein Darlehensnehmer gegen 
seinen Vertragspartner eine Art Anspruch auf „ermessensfehlerfreie Entscheidung“ haben kann. 
Jedoch handelt es sich bei einem Darlehensgeber nicht um eine Behörde. Die 
Ermessensleitlinien bestimmten sich nach dem jeweiligen Darlehensgeber, diese können sich 
bspw. auch nach der jeweils aktuellen Wirtschaftslage ändern. 
 
Alles in allem darf ein „Anspruch auf Nachsicht“ nicht wesensfremd im Zivilrecht verortet 
werden. Er passt systemisch nicht und führt lediglich zu Friktionen, Wertungswidersprüchen 
und neuen komplexen Rechtsfragen. Die Formulierungen in § 497a BGB und die 
Gesetzesbegründung sollten dahingehend klargestellt werden, dass Darlehensgeber eine 
angemessene Prüfung möglicher Nachsichtsmaßnahmen durchführen sollten (aber eben kein 
Anspruch auf die Gewährung einer solchen Maßnahme besteht). 
 
In der Konsequenz läuft die neue Norm des § 498 Abs. 2 S. 2 BGB-neu leer. Denn es ist 
unklar, wann und wie ein Darlehensgeber dem Darlehensnehmer verpflichtet sein soll.  
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11.   Angaben zur Vorfälligkeitsentschädigung, § 502 BGB-neu 

Der Gesetzgeber sollte zur Rechtsvereinfachung in § 502 BGB für Allgemein-
Verbraucherdarlehen eine pauschale Entschädigung (vgl. ErwG 70 der VKR 2023; s.a. 
Grüneberg, BKR 2023, 273, 275) in Höhe der Höchstsätze des § 502 Abs. 3 Nr. 1 BGB 
vorsehen. § 502 Abs. 3 Nr. 2 BGB könnte dann mangels möglicher Einschlägigkeit ersatzlos 
gestrichen werden. Lediglich die Regelung des § 502 Abs. 2 Nr. 1 BGB müsste beibehalten 
werden. Das hätte angesichts der europäischen Vorgaben den Vorteil, dass die 
Vorfälligkeitsentschädigung im Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag nicht unnötig mit 
Informationen zur Berechnungsmethode nach der Aktiv-Aktiv- oder Aktiv-Passiv-Methode 
überfrachtet werden müsste. Das gilt jedenfalls, solange der Gesetzgeber sich nicht 
entscheiden sollte, von der Öffnungsklausel nach Art. 29 Abs. 4 lit. b) VKR 2023 Gebrauch zu 
machen, was wir begrüßen würden. Die neue Vorgabe aus Art.247 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 19 
EGBGB-neu ist andernfalls kaum umzusetzen, da nach Auffassung des BGH zur 
Vorfälligkeitsentschädigung keine für Verbraucher „transparente und verständliche 
Erläuterung“ bzw. Formel existiert, „wie die Vorfälligkeitsentschädigung zu berechnen ist“. (vgl. 
dazu BGH, Beschluss vom 11.02.2020 – XI ZR 648/18, BeckRS 2020, 2755, Rn. 18 f.) 
Jedenfalls besteht mit Rücksicht auf die Rechtsprechung des EuGH so erhebliche 
Rechtsunsicherheit. 
 
Auch § 502 Abs. 2 Nr. 2 BGB wäre dann ersatzlos zu streichen. Die Norm ist zum einen 
ebenfalls überflüssiges Gold-plating und zum anderen bliebe ihr unter Berücksichtigung des 
vorgenannten Petitums kaum ein Anwendungsbereich im Allgemein-
Verbraucherdarlehensrecht. Eine Streichung in Ansehung der Immobiliar-
Verbraucherdarlehensverträge würde einen erheblichen Beitrag zur Rechtssicherheit für 
Kreditinstitute leisten. Denn was das Gesetz für Anforderungen an diese Norm stellt, ist unklar. 
Knapp zehn Jahre nach Geltung der Norm für Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge sowie 
trotz zwei Entscheidungen des BGH besteht die Rechtsunsicherheit fort. Die Streichung in 
Gänze beinhaltete gleichsam einen Beitrag zur Entlastung der Justiz. 
 

12.   Überziehungen nach §§ 504 ff. BGB-neu 

Nach § 504 Abs. 2 BGB-alt konnten Dispositionskredite formlos vereinbart werden. Dies hat 
sich gerade in den Online-Antragsstrecken durch einfache Handhabung für den Verbraucher 
bemerkbar gemacht. Nunmehr erscheint durch die Streichung des Absatze 2 und dem neuen § 
492 Abs. 1a BGB fraglich, ob ein Kästchen und entsprechende aktive Hakensetzung des 
Verbrauchers (nach Anzeige aller relevanter Vertragsunterlagen wie Bedingungen etc.) 
beispielsweise bei einer Kontoeröffnung oder später im Online-Banking ausreichend wären, um 
der Textform zu genügen. Würde dies nur als „Antrag“ gesehen, müssten hiernach alle 
Unterlagen erst zugesendet werden und nochmals eine aktive Zustimmung des Verbrauchers 
eingeholt werden, was den Prozess erheblich verzögern und unnötig bürokratisch gestalten 
würde. 
§ 504 Abs. 2 S. 2 BGB-neu (i.V.m. § 505 Abs. 5 BGB-neu) sieht vor, dass der Darlehensgeber 
spätestens vor Einleitung der Zwangsvollstreckung eine Vereinbarung zu den dort genannten 
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Parametern erhalten muss. Dies birgt ein erhebliches Missbrauchspotential, wenn der 
Darlehensgeber bereits einen vollstreckungsfähigen, ggf. rechtskräftigen Titel erwirkt hat bzw. 
erwirken musste. Vor diesem Hintergrund sollte zumindest in der Gesetzesbegründung 
klargestellt werden, dass die Norm sog. Mindestbetragsklauseln nicht ausschließt, die eine 
Kombination aus Erlassvertrag und Gesamtfälligstellung bei Verzug mit Teilraten sind. Um 
Rechtsmissbrauch durch solche Vereinbarungen auszuschließen sowie alle Parteien zu einem 
frühzeitigen Abschluss und zur Einhaltung solcher Vereinbarungen zu motivieren, wäre es 
gleichsam sinnvoll, diese Vereinbarung einem weiteren Vollstreckungstitel analog § 794 Abs. 1 
Nr. 1 ZPO gleichzustellen. Wünschenswert wäre zudem zur Vermeidung von Missbrauch eine 
gesetzgeberische Klarstellung zumindest in der Begründung zum Gesetz, dass die 
Sicherungsvollstreckung möglich bleibt.  
 
Des Weiteren ist eine gesetzgeberische Klarstellung zum Begriff und Wesen der geduldeten 
Überziehung sowie ihren Anforderungen erforderlich. Wenn sie nach § 492 Abs. 8 BGB-neu 
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Verbrauchers (auch der Höhe nach) erfolgen kann 
(S. 106 i.V.m. S. 118 RefE), kann es keine geduldete Überziehung mehr geben. Da offenbar 
die Vorstellung im RefE (S. 118) vorherrscht, dass im Kontoeröffnungsvertrag ein Rahmen für 
die geduldete Überziehung vereinbart wird, muss sie auch und gerade wegen der notwendigen 
Formvorschriften und der Notwendigkeit zur Belehrung über ein Widerrufsrecht bei einer 
eingeräumten Überziehung klar definiert und von ihr abgegrenzt werden. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass geduldete Überziehungen gänzlich nicht vorgenommen werden, und zwar mit 
allen Konsequenzen für die Verbraucher (z.B. bei Nichtzahlung von Strom, Miete etc.). 
 

13.   Verpflichtung zur Bewertung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers, § 505 Abs. 
4 S. 2 BGB-neu 

Nach Art. 2 Abs. 4 Buchstabe b der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 gelten die 
Vorgaben über die Kreditwürdigkeitsprüfung nach Art. 18 für geduldete Überziehungen nur, 
wenn die Mitgliedstaaten nichts anderes bestimmen. Hiervon sollte der deutsche Gesetzgeber 
auch Gebrauch machen.  
Eine geduldete Überziehung kommt in der Regel durch faktische Inanspruchnahme seitens des 
Kunden und Duldung seitens der Bank zustande, und zwar ad hoc im Moment der Duldung. Bei 
der geduldeten Überziehung werden zwar die Entgelte vorab vereinbart, es besteht jedoch 
weder ein Anspruch auf das „Ob“ der Duldung noch ein Anspruch auf die „Höhe“ der 
geduldeten Überziehung. Wenn die bankseitige und damit einseitige Einführung oder Erhöhung 
einer geduldeten Überziehung nach § 492 Abs. 8 BGB-neu untersagt wird, sofern sie sich nicht 
innerhalb des Rahmens der entsprechenden Vereinbarung im Kontoeröffnungsvertrag bewege 
(S. 118 i.V.m. S. 106 des RefE), ist die geduldete Überziehung begrifflich ausgeschlossen und 
nicht mehr von der eingeräumten Überziehungsmöglichkeit zu unterscheiden. Es besteht bei 
der avisierten Rechtslage seitens des Referentenentwurfs die reale Gefahr, dass Verbraucher 
keine geduldete Überziehung mehr bei einem Kreditinstitut erreichen können, wenn sie nicht zu 
Beginn einer Kontoverfügung ausdrücklich erklären, mit der Überziehung einverstanden zu 
sein. Die Konsequenzen für den Wirtschaftsverkehr, wenn Verbraucher ggf. lebenswichtige 
Zahlungen wie Miete, Strom etc. nicht mehr leisten können, dürften erheblich sein. Das gilt 
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umso mehr, wenn Verbraucher für Rückfragen nicht zur Verfügung stehen (z.B. bestimmte 
Urlaubsreisen, plötzlicher Krankenhausaufenthalt o.Ä.). 
 
Kreditinstitute prüfen primär nach internen standarisierten, Kunden nicht kommunizierten 
Verfahren bei einem Vertrag über ein laufendes Konto, ob bei dem Konto grundsätzlich eine 
geduldete Überziehung zulässig ist, oder, ob eine solche technisch ausgeschlossen ist. Eine 
umfassende Kreditwürdigkeitsprüfung im Einzelfall würde nicht nur eine erhebliche 
Verzögerung zwischen dem Auftreten der Überziehung und der Entscheidung über deren 
Duldung verursachen, sondern auch einen unverhältnismäßig hohen Aufwand in der Analyse 
und Dokumentation nach sich ziehen. Die heute übliche, risikoorientierte Einzelfallprüfung 
anhand von Überziehungslisten würde dadurch ersetzt – mit der Folge, dass geduldete 
Überziehungen in der Praxis kaum noch angeboten werden könnten. Für Verbraucher bliebe 
dann nur der Weg über einen formellen Dispokredit, der jedoch nicht dieselbe Flexibilität bietet. 
 Zumal mit der Begründung auf S. 118 des Entwurfes 
 
„Zudem wird geregelt, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung nach § 505a BGB-neu – wie bei 
der Einräumung einer Überziehungsmöglichkeit nach § 504 BGB – vor Abschluss des 
Kontoeröffnungsvertrags, mit dem ein Entgelt für die Nutzung der geduldeten Überziehung 
vereinbart wird, zu erfolgen hat (und zwar in beiden Varianten des § 505 Absatz 1 BGB).“ 
 
klargestellt wird, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung sogar vor Abschluss des 
Kontoeröffnungsvertrages geprüft werden muss. Sollte dem Petitum nicht gefolgt werden, ist 
klarzustellen, dass es für die Kreditwürdigkeitsprüfung vor Vereinbarung eines Entgelts für die 
geduldete Überziehung bei Abschluss eines Vertrags über ein laufendes Konto entsprechend 
dem bereits in der Richtlinie verankerten Proportionalitätsprinzip ausreicht, wenn der 
Darlehensgeber z.B. eine Datenbankabfrage vornimmt, um auf deren Grundlage die 
Entscheidung über die Zahlungsfähigkeit des Verbrauchers zu treffen. Eine weitergehende 
Prüfung anhand von Unterlagen über die Einkommens- und Ausgabensituation sowie die 
Vermögensverhältnisse des Kunden bei Eröffnung eines Girokontos unter Beachtung des § 
505b BGB erscheint an dieser Stelle unangemessen, mit hohem Aufwand verbunden und für 
den Verbraucher unverständlich.  
Erfahrungsgemäß liegt die Überziehung im Interesse des Verbrauchers, weil das Kreditinstitut 
Verfügungen zu einem Zeitpunkt zulässt, in dem das laufende Konto keine ausreichende 
Deckung durch Guthaben oder einen noch nicht ausgeschöpften Dispositionskredit aufweist. 
Dies kann bereits dadurch verursacht sein, dass sich erwartete Zahlungseingänge für eine 
kurze Zeit verzögern. Bei diesen Verfügungen kann es sich um für den Verbraucher wichtige 
Zahlungen, wie Miete, Versicherungen (z.B. Auto- und Krankenversicherungen), 
Stromabschlagszahlungen etc. handeln. Da § 492 Abs. 8 BGB bei der geduldeten Überziehung 
nur entsprechend der Regelung in Art 2 Abs. 4a) Verbraucherkreditrichtlinie Anwendung findet, 
sollte bei § 505 BGB geregelt werden, dass eine im Sinne von § 492 Abs. 8 BGB erforderliche 
Anforderung für die geduldete Überziehung vorliegt, wenn der Darlehensgeber einen 
Zahlungsvorgang ausführt, der von dem Verbraucher veranlasst wurde, sei es durch 
Barauszahlungen, Überweisung, Lastschriften aufgrund eines SEPA – Lastschriftmandats, u.a. 
Sollte diese gesetzliche Ergänzung nicht erfolgen, müssten die Darlehensgeber – bevor sie 
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einen Zahlungsvorgang ausführen, der zu einer geduldeten Überziehung führt – die 
Bearbeitung unterbrechen, um eine „Anforderung“ von dem Verbraucher einzuholen, da sie 
andernfalls das Risiko eingehen, diese Leistung unentgeltlich zu erbringen. Da für die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen strenge Fristen gelten und keineswegs sichergestellt ist, 
von dem Verbraucher rechtzeitig eine entsprechende Anforderung zu erhalten, ist davon 
auszugehen, dass Kreditinstitute künftig geduldete Überziehungen nicht mehr zulassen werden 
und es vermehrt zu Lastschriftrückgaben und Mahn- und Beitreibungsprozessen gegenüber 
Verbrauchern kommen wird.  
 
Letztlich passt die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505a ff. BGB-neu nicht zur geduldeten 
Überziehung, weil sie kein für den Vertrieb vorgesehenes Produkt darstellt. Dieser Umstand 
kommt auch mittelbar in der EU-Richtlinie zum Ausdruck, weshalb Art 247a § 2 Abs. 3 EGBGB 
ersatzlos zu streichen ist (RefE, S. 158). 
 

14.   Kreditwürdigkeitsprüfung, §§ 505a, 505b Abs. 2 BGB-neu 

a. §§ 505a, 505b Abs. 2 BGB-neu - Ausnahme bzgl. besonderen Kategorien 
personen-bezogener Daten gemäß Artikel 9 DSGVO 

§ 505a Abs. 1 BGB-neu verpflichtet Kreditinstitute ggf., Verbraucher an leicht zugängliche 
Schuldnerberatungsdienste zu verweisen. Was unter „leicht zugänglich“ zu verstehen ist, 
erläutert das Gesetz nicht. Aus Kundensicht kann der wohnortnächste leicht zugänglich sein, 
ggf. aber auch der Dienst, der Online-Beratungen anbietet. Aus Sicht der Kreditinstitute wäre 
es am einfachsten, die Kunden auf den DESTATIS-Schuldnerberateratlas – oder einem anderen 
öffentlich zugänglichen Verzeichnis aller Beratungsdienste, die dem zukünftigem SchuBerDG 
entsprechen - hinzuweisen und ihnen die Wahl zu überlassen.  
 
Der § 505b Abs. 2 BGB-neu stellt in Satz 2 klar:  
 
„Die einzuholenden Informationen dürfen bei Allgemein-Verbraucherdarlehen keine besonderen 
Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 
umfassen.“  
 
Die Formulierung ist zu weitgehend, da sie verkennt, dass die vom Darlehensnehmer im 
Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung dem Darlehensgeber bereitgestellten Unterlagen (z.B. 
Kontoauszugsunterlagen) besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
Absatz 1 DSGVO enthalten können. Das kann der Darlehensgeber nicht verhindern, da der 
Darlehensnehmer die Informationen zur Verfügung stellt. 
 
Dies bedeutet jedoch in der Praxis, dass die PSD2 Kontoschnittstelle zur Abfrage von 
Kontoumsätzen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nicht mehr genutzt werden kann, da diese 
Abfrage bereits solche Daten nicht enthalten darf. Sofern die Schnittstelle genutzt wird, werden 
Kontoumsätze und ggf. Verwendungszweck automatisch übermittelt. Dass diese Daten des 
Verwendungszwecks später nicht verwertet dürfen, ist schon bisher auch geltendes Recht. 
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Sofern diese aber noch nicht einmal übermittelt werden dürfen, was beim Verwendungszweck 
einer Kontobuchung in der Regel der Fall ist, würde die Schnittstelle faktisch abgeschafft bzw. 
unbrauchbar gemacht werden. Ein „Schwärzen“ solcher Informationen ist in der Praxis nicht 
möglich.  
Die Abfrage dient zum einen der Validierung von Angaben des Verbrauchers zu seinem 
Einkommen und seinen Ausgaben (Haushaltsrechnung) und zum anderen einfach der 
Erleichterung zum Erhalt dieser Informationen. Die Verbraucher erwarten mittlerweile, dass die 
Kreditinstitute entweder bei ihnen vorhandene Informationen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung 
berücksichtigen und nicht nochmals beim Kunden einholen oder sie mit deren Einwilligung über 
die PSD II Schnittstelle bei einem anderen Kreditinstitut abfragen. Ferner bedeutet dies, dass 
auch andere Dokumente mit Mischdatensätzen, wie beispielsweise die Gehaltsabrechnung nicht 
mehr genutzt werden kann, da auch diese sensible Daten enthält. Die Bank ist jedoch 
verpflichtet, bei der Kreditwürdigkeitsprüfung auch das Einkommen zu prüfen.  
Bereits nach geltendem Recht darf ein Kreditinstitut personenbezogene Daten nach § 9 DSGVO 
und die Staatsangehörigkeit bei der Feststellung des Ausfallrisikos nicht berücksichtigen (§ 10 
Abs. 2 Nr. 3 KWG). Dem Ziel der Richtlinie würde ausreichend Rechnung getragen, wenn in der 
Vorschrift in geeigneter Weise zum Ausdruck kommt, dass besondere Kategorien 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 DSGVO vom Darlehensgeber nicht im 
Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung genutzt werden dürfen. So könnte der Satz besser 
lauten: 
„Die einzuholenden für die Kreditwürdigkeitsprüfung genutzten Informationen dürfen 
bei Allgemein-Verbraucherdarlehen keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 umfassen.“ 
 
Dies deckt sich auch mit der Begründung des Referentenentwurfs zum neuen § 18a KWG, 
wonach die Nutzung „untersagt“ sein soll (RefE, S. 181 f.: „Die Nutzung besonderer 
personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 DSGVO (etwa Herkunft, Weltanschauung, 
sexuelle Orientierung) sowie von Daten aus sozialen Netzwerken ist untersagt (§ 18a Absatz 3 
und 4 KWG-neu; vergleiche Artikel 18 Absatz 1 und 3 der Verbraucherkredit-RL-neu).“  
Das Wort „einzuholenden“ entspricht auch nicht den anderen wesentlichen Sprachfassungen 
wie Englisch oder Französisch.  
Zudem steht in der englischen Fassung in Art 18 Abs. 3 S. 3 EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
2023/2225 „not include“, in der französischen „ne comprennent pas“ und in der polnischen „nie 
obejmują“. In diesen Fassungen wird – anders als in der deutschen - dasselbe Verb genutzt 
wie im Satz zuvor (Art. 18 Abs. 3 S. 2 EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225), welche 
Daten zu diesen Informationen („Ces informations“) „zählen“ bzw. verwendet werden dürfen 
und welche nicht, und zwar mit Konnex zum Satz 1. 
 
Alternativ sollte in der Gesetzesbegründung zu § 505b Abs. 2 BGB-neu klargestellt werden, 
dass die Daten erhoben werden können (wie beispielsweise über die PSD2 Schnittstelle), diese 
aber bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nicht berücksichtigt werden dürfen. 
 
Korrespondierend dazu, sollte diese Ergänzung in § 18a Abs. 4 Satz 2 KWG erfolgen. Zusätzlich 
sollte in § 18a Abs. 4 KWG ein Unterabsatz eingefügt werden, wonach es den Kreditinstituten 
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untersagt wird, „besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679“ bei der Kreditwürdigkeitsprüfung zu berücksichtigen.  
 
Ohne diese Ergänzungen in den gesetzlichen Vorschriften, können die Kreditinstitute die PSD II 
– Schnittstelle oder – ungeschwärzte - Kontoauszüge auf Papier für die 
Kreditwürdigkeitsprüfung nicht nutzen, obwohl sie für eine ordnungsgemäße Prüfung der 
Zahlungsfähigkeit des Verbrauchers von hoher und zuverlässiger Aussagekraft sind. Darüber 
hinaus wären Kreditinstitute gegenüber anderen Unternehmern schlechter gestellt, weil diesen 
über die PSD II Schnittstelle, mit vorheriger Erlaubnis des Verbrauchers, der uneingeschränkte 
Einblick in die Kontoumsätze möglich bleibt, um sie auf Wunsch des Kunden für personalisierte 
Werbung oder aggregierte Finanzinformationen zu verwenden.  
 

b. Absicherung der Datengrundlagen für die Kreditwürdigkeitsprüfung durch 
Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

In Umsetzung der Richtlinienvorgaben sieht der Referentenentwurf eine Erweiterung der 
Pflichten der Institute zur Kreditwürdigkeitsprüfung vor. Entwicklungen in der Rechtsprechung 
auf europäischer und nationaler Ebene sorgen mittlerweile für erhebliche Rechtsunsicherheit 
bei der Durchführung der Kreditwürdigkeitsprüfung in Bezug auf Informationen von 
Kreditauskunfteien. Dem sollte durch eine gezielte Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes 
im Rahmen der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie Rechnung getragen werden: 
 

- Verwendung von Auskunftei-Scores 
 
Der Europäische Gerichtshof hatte mit Urteil vom 7. Dezember 2023 (C-634/21 
„SCHUFA Holding (Scoring)“) rechtliche Bedenken hinsichtlich der Vorschrift in § 31 
BDSG zum Scoring und zu Bonitätsauskünften geäußert. Der Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes aus der vergangenen 
Legislaturperiode (BT-Drucks. 20/10859) enthielt als Reaktion auf dieses Urteil einen 
neuen § 37a BDSG-E. Das Gesetzesvorhaben konnte aufgrund der vorgezogenen 
Neuwahlen nicht mehr abgeschlossen werden.  
 
Wir begrüßen nach wie vor den Ansatz, Rechtssicherheit für die Erstellung von 
Scorewerten durch Auskunfteien und die Verwendung dieser Werte durch Kreditinstitute 
zu gewährleisten. Hierbei wird zutreffend die Gestaltungsmöglich-keit des nationalen 
Gesetzgebers in Art. 22 Abs. 2 b DSGVO genutzt, um das für die kreditgebende 
Wirtschaft wichtige Auskunftei-Scoring abzusichern und diesbezügliche 
Rahmenbedingungen für die hierbei verwendbaren Daten und die Transparenz 
gegenüber Betroffen zu schaffen. Allerding gibt es bei § 37a BDSG-E noch 
Verbesserungspotential im Detail (vgl. den als Anlage 1 beigefügten Auszug aus der DK-
Stellungnahme vom 17. April 2024). 
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- Informationen über Zahlungsstörungen  
 
Das OLG Köln hat mit Urteil vom 10. April 2025 (15 U 249/24) im Vergleich zur 
Rechtsprechung anderer Obergerichte erstmalig entschieden, dass Auskunfteien 
Informationen über Zahlungsstörungen unmittelbar mit ihrer Erledigung löschen 
müssen. Dabei stellt das Gericht die rechtliche Gültigkeit eines von der 
Datenschutzaufsicht im Rahmen des Art. 40 DSGVO genehmigten „Code of Conduct für 
die Prüf- und Speicherfristen von personenbezogenen Daten (CoC)“ in Frage.  
 
Die Wirtschaftsauskunfteien (u.a. die SCHUFA) hatten mit der Datenschutz-konferenz 
der Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK) im zweiten Quartal 2024 ihre Verhaltensregeln 
für die Prüf- und Speicherfristen von personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung 
des EuGH-Urteils vom 7. Dezember 2023 (Rechtssachen C-26/22 und C-64/22) zur 
zulässigen Speicherdauer der Restschuldbefreiung bei Kreditauskunfteien aktualisiert. 
Damit konnten die bisherigen Speicherfristen von 3 Jahren mit Ausnahme des Falls der 
Restschuldbefreiung im Verhaltenskodex weitgehend erhalten bleiben.  
 
Um eine aussagekräftige und faire Kreditwürdigkeitsprüfung, also Prognose über 
mögliche Zahlungsausfälle, zu erstellen, ist die Nutzung der statistisch relevanten 
Informationen aus einem engen Kreis von Finanzdaten unerlässlich. Informationen über 
erledigte Zahlungsstörungen haben dabei eine hohe Relevanz. Zur Wiederherstellung 
von Rechtssicherheit sollte durch Anpassung des BDSG entweder eine Aufwertung von 
aufsichtsbehördlich genehmigten Verhaltensregeln oder eine gesetzliche Verankerung 
der Speicherfristen für Informationen über erledigte Zahlungsstörungen nach dem 
Vorbild der vor 2018 geltenden Regelung in § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG a.F. erfolgen. 
Zumindest jedoch sollte § 30 Abs. 4 BDSG-neu um folgenden Satz 2 ergänzt werden: 
 
„Informationen über erledigte Zahlungsstörungen gelten ab dem Datum der Erledigung 
für drei Jahre als aktuell.“ 

 

15.   Formvorgabe des Art 247 § 3 Abs. 1 S. 2-4, § 11 Abs. 1 S, 2-3 ,§ 12 Abs. 1 S. 3-4    
EGBGB-neu 

Die Formvorgabe „auf einer Seite“ bzw. auf „höchstens zwei Seiten“ ist unklar. Hier sollte aus 
Gründen der Bestimmtheit zumindest in der Begründung zum Gesetz erläutert werden, von 
welchen Seiten das Gesetz ausgeht, z.B. DIN-A4. Bei Anzeige auf digitalen Medien sollte zudem 
die Anforderung berücksichtigt werden, dass die Informationen nicht auf einer „Screen-Seite“ 
dargestellt werden müssen, sondern durch Scrollen und Zoom-Funktion zugänglich gemacht 
werden können. 
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16.   Nicht-Diskriminierung, Art. 247a, § 3 Abs. 1 EGBGB-neu  

Art. 247a, § 3 Abs. 1 EGBGB-neu sieht vor, dass kein Verbraucher aufgrund seiner 
Staatsangehörigkeit, Wohnsitzes oder aufgrund eines anderen in Art. 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union genannten Grundes diskriminiert werden darf. Unklar 
bleibt jedoch, wie dies genau in der Praxis umgesetzt werden soll. Grenzüberschreitende 
Kredite sind nicht voll harmonisiert. Unterschiedliche Gesetzgebungen und 
Rechtsprechungsausprägungen bringen viel Unsicherheit; hinzu kommen hohe Kosten für 
Sprachübersetzungen. Hier sollte klargestellt werden, dass es keinen Anspruch auf Abschluss 
eines Kreditvertrages gibt und sich die Kreditinstitute insofern nur an nationales Recht halten 
müssen - wie in der Gesetzesbegründung auf S. 159 auch ausgeführt:  
 
„Nach Erwägungsgrund 31 der Verbraucherkredit-RL-neu enthält die Regelung darüber hinaus 
keine Verpflichtung für Darlehensgeber oder Darlehensvermittler, Dienstleistungen in Bereichen 
zu erbringen, in denen sie bisher nicht geschäftlich tätig sind. Dies kann insbesondere auch 
geographisch verstanden werden.“ 
 

17.   Erlaubnis für Darlehensvermittler nach § 34k GewO-neu 

Die neu eingeführte Erlaubnispflicht für Darlehensvermittler und der damit verbundene 
Sachkundenachweis bringt aufgrund der kurzen Übergangsfristen in § 162 Abs. 1 GewO-neu 
erhebliche zeitliche Probleme. In der vorgegebenen Übergangsfrist muss sowohl der 
Sachkundenachweis erbracht als auch die Erlaubnis seitens des Gewerbeamtes erteilt werden. 
Aufgrund der hohen Anzahl von tätigen Vermittlern wird es gerade in Ballungsräumen zu 
erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anträge im Gewerbeamt kommen. Insofern 
sollten die Übergangsfristen länger gewählt werden. 
Die in § 162 Abs. 6 GewO erfolgte Erleichterung für natürliche Personen, die über eine 
Erlaubnis nach § 34i GewO verfügen, sollte auf juristische sowie auf angestellte Personen, die 
den Sachkundenachweis nach § 34i GewO erbracht haben, erweitert werden. Es gibt keinen 
sachlichen Grund, warum hinsichtlich des Sachkundenachweises zwischen den natürlichen und 
juristischen Personen und angestellten und nicht angestellten Personen, die Tätigkeiten als 
Darlehensvermittler für Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge im Sinne von § 34k Abs. 6 
Satz 1 GewO erbringen, unterschieden werden sollte.  
 

18.   Restschuldversicherung als zulässiges Bündelungsgeschäft, § 7a Abs. 5 S. 1 und 
2 VVG 

Der europäische Gesetzgeber unterscheidet im Grundsatz zwischen zulässigen 
Bündelungsgeschäften und den unzulässigen Kopplungsgeschäften. Zulässige 
Bündelungsgeschäfte sind nach Art. 14 Abs. 1 EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 von 
den Mitgliedstaaten ausdrücklich zuzulassen: „Die Mitgliedstaaten erlauben 
Bündelungsgeschäfte, untersagen jedoch Kopplungsgeschäfte.“  
Die Auslegung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 gebietet, dass 
Bündelungsgeschäfte auch im Rahmen eines zeitgeichen Abschlusses beider Finanzprodukte 
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zuzulassen sind. Wegen der zwingenden Wartefrist in § 7a Absatz 5 Satz 1 und 2 VVG ist dies 
jedoch derzeit nicht der Fall. 

Die angeführten Definitionen sowie die Vorgaben zur Zulässigkeit von Bündelungsgeschäften 
sind nach Art. 42 Absatz 1 Verbraucherkreditrichtlinie 2023 vollharmonisiert. Mitgliedstaaten 
dürfen in ihrem nationalen Recht keine Bestimmungen aufrechterhalten, die von diesen 
Vorgaben abweichen. Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber mit dem 
Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) eine Wartefrist für Restschuldversicherungen eingeführt, 
die ganz entscheidend von den Vorgaben der EU-Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225 
abweicht. Danach muss zwischen Abschluss des Darlehens und Abschluss einer zugehörigen 
Restkreditversicherung mindestens eine Woche liegen (§ 7a VVG). Selbst wenn ein Kunde 
sofortigen Versicherungsschutz wünscht, wird ihm ein gleichzeitiger Abschluss von Darlehen 
und Versicherung unmöglich gemacht – obwohl ihm die EU-Verbraucherkreditrichtlinie 
2023/2225 genau dieses Recht zuspricht. 

Die bisherige Praxis zeigt, dass es bereits in der ersten Woche nach Abschluss des 
Darlehensvertrages durchaus zu einer signifikanten Anzahl von Versicherungsfällen kommt. 
Eine Erhebung unter einigen Anbietern von Restschuldversicherungen beziffert die Anzahl von 
Versicherungsfällen in der ersten Woche auf durchschnittlich 400 Fälle pro Jahr. Durch die 
Einführung des einwöchigen Abschlussverbots entsteht damit eine substanzielle Schutzlücke 
gerade dann, wenn die Restschuld des Darlehens noch 100 % beträgt und das finanzielle Risiko 
für die Verbraucher am höchsten ist. Um diese Schutzlücke zu schließen und die Vorgaben der 
Verbraucherkreditrichtlinie 2023 ohne Gold-plating rechtskonform umzusetzen, sollten § 7a 
Absatz 5 Satz 1 und 2 VVG gestrichen werden. 

19. Klarstellung zum Werbeverbot „Schonfristen“ von Rückzahlungsraten, Nr. 33
(Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG)

Zum Werbeverbot nach Nr. 33 (Anhang zu § 3 Abs. 3 UWG) dürfte es legistisch sinnvoll sein, 
die „Schonfristen“ wie die EU-Verbraucherkreditrichtlinie in ihrem Artikel 8 Abs. 8 lit. c auch in 
Anführungszeichen zu setzen. Schließlich sollen über diese Option sog. payment holidays 
reguliert werden, indes nicht ein Werbeverbot für gängige, nicht grundpfandrechtlich gesicherte 
Produktkategorien wie z.B. Darlehen mit Tilgungsersatzfunktion (z.B. Bausparverträge). Auch 
daher sollte der Begriff der Rückzahlungsraten zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten 
vorsorglich klargestellt werden, weil er sich wider den Sinn und Zweck dahin verstehen lässt, 
dass auch eine produktspezifische Tilgungsaussetzung darunterfällt. 
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20. Neue Missstandsaufsicht nach § 3 Abs. 1 (Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz –
AbsFinAG) sachgerecht fassen

Das Absatzfinanzierungsaufsichtsgesetz (AbsFinAG) sieht unter bestimmten Voraussetzungen 
(§ 2 Abs. 2 AbsFinAG) eine zusätzliche Beaufsichtigung von Instituten i.S.v. § 1 Abs. 2
AbsFinAG vor. Darunter fallen unter Umständen auch Kreditinstitute i.S.v. des § 1 Abs. 1 S. 1
KWG für die neue Missstandsaufsicht nach § 3 Abs. 1 AbsFinAG. Um Doppelzuständigkeiten
und doppelte behördliche Prüfungen zu vermeiden, sollte eine Abgrenzung zu § 4 Abs. 1a
FinDAG erfolgen. Denn Kreditinstitute dürften bereits heute auch in Ansehung der
Verbraucherdarlehen nach §§ 491 Abs. 2, 506 Abs. 1 BGB von der BaFin beaufsichtigt sein.
Ausgehend davon erscheint es ebenfalls sinnvoll, hier zur Abgrenzung von zivil- und
verwaltungsrechtlichen Zuständigkeiten die Einschränkungen von § 4 Abs. 1 FinDAG zu
übernehmen. Demnach kann die BaFin nur einschreiten, „wenn eine generelle Klärung im
Interesse des Verbraucherschutzes geboten erscheint“. Aus diesem Tatbestandsmerkmal folgt,
dass aufsichtliche Maßnahmen gegenüber dem zivilgerichtlichen Rechtsschutz subsidiär sind.
„Ein Missstand liegt insbesondere dann vor, wenn ein Institut oder Unternehmen im Sinne des
Satzes 2 eine einschlägige Entscheidung des Bundesgerichtshofes zur Anwendung einer
zivilrechtlichen Norm mit verbraucherschützender Wirkung nicht beachtet. In Fällen, in denen
die Bundesanstalt Kenntnis von systematischen oder gewichtigen Verstößen gegen
verbraucherschützende Rechtsvorschriften erhält und in absehbarer Zeit kein
höchstrichterliches Urteil zu erwarten ist, hat sie ebenfalls die Möglichkeit einzuschreiten.“ (BT-
Drs. 18/3994, S. 36; dazu auch VG Frankfurt am Main, Urteil vom 24.06.2021, 7 K 2237/20.F,
juris-Rn. 27). Solcher Klarstellungen bedarf es auch hier, um genuin zivilrechtliche bzw.
zivilrechtlich geprägte Fragen nicht vorm Verwaltungsgericht (parallel zu zivilgerichtlichen
Klageverfahren) klären zu müssen.

*** 
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Anlage 1 - Auszug aus der DK-Stellungnahme vom 17. April 2024 

(…) § 37a BDSG-E: Schaffung von Rechtssicherheit für das Scoring von Auskunfteien 
wird begrüßt 

Wir begrüßen den Vorschlag der Bundesregierung, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
vom 7. Dezember 2023 (C-634/21 „SCHUFA Holding (Scoring)“) zum Anlass zu nehmen, 
Rechtssicherheit für die Erstellung von Scorewerten durch Auskunfteien und die Verwendung 
dieser Werte durch Kreditinstitute zu gewährleisten. Hierbei wird zutreffend die 
Gestaltungsmöglichkeit des nationalen Gesetzgebers in Art. 22 Abs. 2 b DSGVO genutzt, um 
das für die kreditgebende Wirtschaft wichtige Auskunftei-Scoring abzusichern und 
diesbezügliche Rahmenbedingungen für die hierbei verwendbaren Daten und die Transparenz 
gegenüber Betroffen zu schaffen. Gleichwohl besteht Verbesserungsbedarf wie folgt: 

Anwendungsbereich des § 37a BDSG  
Gemäß der genannten EuGH-Rechtsprechung sollte der § 37a BDSG-E nur das Scoring von 
Auskunfteien erfassen und dafür nach Art. 22 Abs. 2 b DSGVO eine gesonderte Grundlage 
schaffen. Für ein z.B. im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung nach § 18a KWG erfolgendes 
bankinternes Scoring besteht kein Regelungsbedarf, weder aufgrund der EuGH-Rechtsprechung 
noch aufgrund der DSGVO. Vielmehr ist das bankinterne Scoring EU-weit einheitlich bereits mit 
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO i. V. m. Art. 22 Abs. 2 a DSGVO legitimiert. EU-rechtlich kann das 
bankinterne Scoring auch nicht in Bezug auf die hierfür nutzbaren Datenarten weiter 
eingeschränkt werden. Dies würde dem Vollharmonisierungsansatz widersprechen, denn dann 
würden in Deutschland strengere Regelungen für das bankinterne Scoring gelten als in anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Auch ein Konflikt mit bankaufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in § 10 
Abs. 2 KWG würde auftreten. Denn § 10 Abs. 2 KWG konkretisiert Art und Umfang des 
bankinternen Scorings, damit Kreditinstitute eine möglichst treffsichere Bonitätsanalyse ihrer 
Kunden vornehmen und damit „Adressausfallrisiken“ vermindern können. Etwaige Ein-
schränkungen wären risikoerhöhend für Kreditinstitute. Daher schlagen wir zur Klarstellung des 
Anwendungsbereichs der Vorschrift vor, bereits in der Überschrift zum Aus-druck zu bringen, 
dass § 37a BDSG-E nur für das Scoring von Auskunfteien Anwendung findet. 

Datenverwendungsverbote 

Nach § 37a Abs. 2 Nr. 1 c) BDSG-E sollen „Informationen über Zahlungseingänge und -aus-
gänge auf und von Bankkonten“ nicht zum Zwecke des Scoring genutzt werden dürfen. Wie 
oben bereits betont, sollte der § 37a BDSG insgesamt auf das Scoring von Auskunfteien 
begrenzt werden. Denn für das bankinterne Scoring sind insbesondere der 
Zahlungskontensaldo, auf dem Zahlungskonto in Anspruch genommene Überziehungskredite, 
die Zahl von auf dem Zahlungskonto mangels Deckung nicht eingelösten Lastschriften und 
etwaige Pfändungen in das Zahlungskonto wichtige Risikoerkennungsmerkmale für die 
Bonitätsbewertung eines Kun-den. Das erkennt auch die bankaufsichtrechtliche Vorschrift des § 
10 Abs. 2 KWG an, wonach von Kreditinstituten im Rahmen der Bewertung von Ausfallrisiken 
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u.a. das „Zahlungsverhalten und (die) Vertragstreue der betroffenen Person“ und
„Zwangsvollstreckungsmaßnahmen“ ein-zubeziehen sind.

Zweckbindung 

Aus Sicht von Auskunfteien und Auskunfteinutzern (z.B. Kreditinstitute) ist die in § 37a Abs. 2 
Nr. 3b BDSG-E vorgesehene Zweckbindung problematisch, da sie sich auf die Datengrundlage 
und nicht auf das Scoring-Ergebnis bezieht. Damit besteht die Gefahr, dass eine Auskunftei 
keine Bonitätsauskunft (ohne Scoring) mehr geben dürfte, obwohl dies – allgemein anerkannt - 
der eigentliche Zweck von Kreditauskunfteien ist. Vermutlich liegt ein redaktionelles Versehen 
vor, denn der Bundesregierung geht es wohl eher darum, dass der Scorewert der Auskunftei 
nicht für andere als die beschriebenen Zwecke verwendet werden darf. In der Stellungnahme 
des Bundesrates vom 22. März 2024 wird dieser Aspekt auch angesprochen (vgl. BR-Drs. 
72/24 Ziff. 5). 

Remonstrationsrecht des Betroffenen 

Des Weiteren sollte der Anwendungsbereich von § 37a Abs. 6 BDSG-E auf solche 
Entscheidungen begrenzt werden, die sich im Sinne des EuGH-Urteils vom 
7. Dezember 2023 „maßgeblich“ auf den Scorewert einer Auskunftei stützen. Im Übrigen ist
der Betroffene durch das allgemeine Remonstrationsrecht bei negativen vollautomatisierten
Entscheidungen nach Art. 22 Abs. 3 DSGVO geschützt.
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